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Zur Integrationsministerkonferenz: Schutz und Teilhabe geflüchteter 
Menschen gewährleisten 

 
 
Sehr geehrte Frau Ministerin Schäffer, 

 

 

anlässlich der bevorstehenden Integrationsministerkonferenz wenden 

wir uns als zivilgesellschaftliche Organisation mit dringenden Anliegen 

zur Situation von Schutzsuchenden an Sie. In Ihrer Rolle als Vorsitzende 

der IntMK tragen Sie eine besondere Verantwortung, integrationspoliti-

sche Weichenstellungen im Sinne von Humanität, Rechtsstaatlichkeit 

und gesellschaftlichem Zusammenhalt aktiv mitzugestalten. 

 

Vor dem Hintergrund der beschlossenen Reform des Gemeinsamen Eu-

ropäischen Asylsystems (GEAS) kommt es nun entscheidend auf eine 

menschenrechtskonforme, faire und praktikable Umsetzung an. Aus un-

serer Sicht bestehen hierbei erhebliche Risiken für den Schutz von ge-

flüchteten Menschen, insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu Asyl-

verfahren, die Wahrung von Verfahrensrechten sowie die Situation be-

sonders schutzbedürftiger Personen. 

 

Wir bitten Sie daher, sich im Rahmen der IntMK für folgende Punkte ein-

zusetzen: 

 

1. Menschenrechtskonforme Umsetzung der GEAS-Reform 

Die Umsetzung der GEAS-Regelungen in Deutschland muss uneinge-

schränkt den Zugang zu einem fairen und individuellen Asylverfahren si-

cherstellen. Insbesondere muss Abstand von „beschleunigten Verfah-

ren“ in jeglicher Form genommen werden. Flächendeckende, auskömm-

liche, unabhängige Verfahrensberatung und effektiver Rechtsschutz 

müssen von Beginn an sichergestellt werden. 
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2. Schutz vulnerabler Gruppen 

Besonders schutzbedürftige Personen – darunter Kinder, unbegleitete 

Minderjährige, Traumatisierte und Menschen mit Behinderungen – müs-

sen frühzeitig identifiziert und aus potenziell belastenden Verfahren wie 

Grenzverfahren herausgenommen werden. Ihre besonderen Bedarfe 

sind konsequent zu berücksichtigen. 

 

3. Keine Ausweitung von Abschreckungsmaßnahmen 

Maßnahmen, die primär auf Abschreckung abzielen – wie verlängerte 

Unterbringung in großen Sammelunterkünften, Haft oder „de-facto-Haft“ 

wie in „Sekundärmigrationszentren“, Leistungskürzungen und -aus-

schlüsse oder restriktive Bewegungsauflagen – sind abzulehnen. Bitte 

setzen Sie sich mit Ihren Ministerinnenkolleginnen dafür ein, dass In-

tegration vom ersten Tag an beginnen kann und nicht durch strukturelle 

Ausgrenzung verhindert wird. 

 

4. Verlässlicher Zugang zu Integration ab Ankunft 

Unabhängig vom Aufenthaltsstatus sollte Schutzsuchenden frühzeitig 

Zugang zu Sprachkursen, Bildung, umfassender Gesundheitsversor-

gung und Arbeitsmarkt eröffnet werden. Dies fördert gesellschaftliche 

Teilhabe und entlastet langfristig staatliche Strukturen.  

 

a) Integrations- und Sprachkurse 

Ein flächendeckendes, bedarfsgerechtes Angebot an Integrati-

ons- und Sprachkursen ist essenziell. Wartezeiten müssen redu-

ziert und Angebote durch Kinderbetreuung sowie flexible For-

mate ergänzt werden. Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass 

Sie – wie der medialen Berichterstattung zu entnehmen war – im 

Februar mit einem Schreiben an Bundesinnenminister Dobrindt 

und Bundesarbeitsministerin Bas unter Verweis auf die integrati-

onspolitische Bedeutung des Kursangebots eindringlich um 

Rücknahme des Zulassungsstopps gebeten haben, und erwar-

ten, dass Sie sich auch in den Gesprächen mit den anderen In-

tegrationsministerinnen mit Nachdruck für eine länderübergrei-

fende Initiative zur Wiederherstellung der freiwilligen Teilnahme-

möglichkeit an Integrationskursen einsetzen. 

 

b) Bildung 

Der in der neu gefassten Aufnahmerichtlinie vorgesehene Regel-

schulzugang für geflüchtete Kinder nach spätestens zwei Mona-

ten ist ein Schritt in die richtige Richtung, erfordert aber u. a. ei-

nen Ausbau von Schulplätzen und eine Abkehr vom System der 

„Willkommensklassen“, um einen tatsächlichen Beitrag zur Si-

cherstellung frühzeitiger erfolgreicher Integrationsprozesse zu 

leisten. Ebenso sollte bundeseinheitlich eine frühe kommunale 

Zuweisung von Familien erfolgen, um einen tatsächlichen Schul-

besuch zu ermöglichen und ggf. einen Schulwechsel zu vermei-

den. Wir bitten Sie daher, diesen Handlungsbedarf auf der IntMK 

ebenfalls zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen anzu-

stoßen! 

 



Seite 3/4 
 

c) Frühzeitiger Zugang zum Arbeitsmarkt und Qualifizierung 

Schutzsuchende sollten möglichst früh rechtlichen und tatsäch-

lich möglichen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Die Verkür-

zung der anfänglichen „Wartezeit“ für Asylsuchende auf drei Mo-

nate stellt nur dann einen Nutzen für die Betroffenen dar, wenn 

danach allen Schutzsuchenden der Zugang zum Arbeitsmarkt 

gewährt und dies nicht durch generelle Beschäftigungsverbote 

für bestimmte Personengruppen unterlaufen wird. Zudem müs-

sen – gerade angesichts des erst kurzzeitigen Aufenthalts in 

Deutschland – parallel Unterstützungsangebote zur Arbeits-

marktintegration ausgeweitet werden. Bürokratische Hürden sind 

abzubauen, Anerkennungsverfahren für ausländische Ab-

schlüsse zu beschleunigen und Qualifizierungsangebote auszu-

bauen. 

 

5. Transparenz und Beteiligung der Zivilgesellschaft 

Die Ausgestaltung der GEAS-Umsetzung sollte transparent erfolgen und 

unter verbindlicher Einbindung zivilgesellschaftlicher Organisationen, 

Wohlfahrtsverbände und Betroffenenvertretungen stattfinden, um die 

Perspektive der Schutzsuchenden einzubringen. Nur so können praxis-

taugliche und rechtsstaatliche Lösungen gewährleistet werden. Partizi-

pation stärkt die Wirksamkeit politischer Maßnahmen und den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt. 

 

Auch abseits der anstehenden Umsetzung der GEAS-Reform sind in 

verschiedenen Bereichen dringend Maßnahmen erforderlich, beispiels-

weise hinsichtlich folgender Punkte: 

 

6. Sicherung des Aufenthalts 

Die im Aufenthaltsgesetz vorgesehenen Möglichkeiten der Aufenthaltssi-

cherung durch Ausbildung bzw. Arbeit (wie §§ 16a, 60c, 60d AufenthG) 

oder durch „Integrationsleistungen“ (wie §§ 25a, b AufenthG) drohen 

ausgehöhlt zu werden, da zunehmend Ausländerbehörden keine Dul-

dung, sondern lediglich eine unbestimmte Bescheinigung ausstellen und 

es somit an der Voraussetzung des geduldeten (Vor-)Aufenthalts fehlt. 

Die IntMK sollte sich dafür einsetzen, dass aufenthaltssichernde Rege-

lungen effektiv Anwendung finden können. 

 

7. Verbesserung der Wohnsituation 

Die langfristige Unterbringung in Sammelunterkünften ist integrations-

hemmend. Es bedarf – nicht nur für Zugewanderte – verstärkter Investiti-

onen in dezentralen, bezahlbaren und menschenwürdigen Wohnraum. 

 

8. Stärkung von Teilhabe und Schutz vor Diskriminierung 

Schutzsuchende müssen wirksam vor Diskriminierung geschützt wer-

den. Dazu gehören unabhängige Beratungs- und Beschwerdestrukturen, 

eine konsequente Umsetzung bestehender Antidiskriminierungsinstru-

mente sowie die Schaffung von Antidiskriminierungsgesetzen auf Län-

der- und Bundesebene. Das laufende Gesetzgebungsverfahren in NRW 

könnte bei Ausweitung auf die kommunale Ebene und einigen weiteren 

Änderungen, die wir im Rahmen der Verbändeanhörung vorgeschlagen 

haben, eine Vorbildfunktion einnehmen. 
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9. Nachhaltige Finanzierung zivilgesellschaftlicher Strukturen 

Integrationsarbeit braucht Verlässlichkeit. Beratungsstellen und Initiati-

ven müssen langfristig und strukturell gefördert werden, statt überwie-

gend projektbezogen. 

 

Als Vorsitzland der Integrationsministerkonferenz hat Nordrhein-Westfa-

len die Möglichkeit, entscheidende Weichen für eine solidarische und 

nachhaltige Integrationspolitik zu stellen. Wir appellieren an Sie, diese 

Rolle aktiv zu nutzen und sich für konkrete, verbindliche Beschlüsse ein-

zusetzen, die die Lebensrealität geflüchteter Menschen spürbar verbes-

sern. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

 

(Birgit Naujoks) 

Geschäftsführerin, Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen e.V. 

 
 
  


